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Leitsätze Zu den Voraussetzungen, unter denen die
Ausübung des Fragerechts nach § 116
Satz 2 SGG bzw. § 411 Abs. 4 ZPO als
rechtsmissbräuchlich anzusehen ist (hier:
Einreichung von Fragenkatalogen mit
insgesamt 372 Fragen an den
Sachverständigen ohne erkennbares
Klärungsbedürfnis, nachdem der
Sachverständige bereits eine
Stellungnahme zu den anfänglich
aufgeworfenen Fragen der Klägerin
abgegeben und das Gericht die
Beteiligten zur Entscheidung nach § 153
Abs. 4 SGG angehört hatte).

Normenkette SGB VI § 43

SGG § 103

SGG § 116 Satz 2

SGG § 118 Abs. 1 Satz 1

SGG § 153 Abs. 4
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ZPO § 397

ZPO § 402

ZPO § 411 Abs. 4

1. Instanz

Aktenzeichen S 48 R 286/17
Datum 23.10.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 33 R 893/20
Datum 08.01.2024

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Potsdam
vom 23. Oktober 2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

Die Beteiligten haben einander auch fÃ¼r das Berufungsverfahren keine
Kosten zu erstatten. 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Â 

GrÃ¼nde

Â 

I. 

Â 

Im Streit steht ein Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung.

Â 

Die im April 1962 geborene KlÃ¤gerin ist gelernte Molkereiteilfacharbeiterin sowie
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gelernte Gartenbaufacharbeiterin. Sie ging verschiedenen BerufstÃ¤tigkeiten nach.
Zuletzt war sie als Reinigungskraft versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt, und zwar bis
2010. FÃ¼r die Folgejahre â�� bis einschlieÃ�lich April 2015 â�� sind
geringfÃ¼gige BeschÃ¤ftigungen im Versicherungsverlauf dokumentiert. Die
KlÃ¤gerin bezieht seit Ã¼ber zehn Jahren Arbeitslosengeld II bzw.
BÃ¼rgergeld.Â Â  

Â 

Bereits in einem frÃ¼heren Rechtsstreit (Sozialgericht Potsdam, Aktenzeichen: S 36
R 671/12) hatte die KlÃ¤gerin einen Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung
verfolgt. Der Facharzt fÃ¼r OrthopÃ¤die und Chirurgie Dr. T hatte seinerzeit als
SachverstÃ¤ndiger ein Gutachten erstellt (Gutachten vom 25. August 2014). Er
hatte darin auszugsweise ein neurologisch-psychiatrisches Gutachten von Frau Dr.
Sch aus Mai 2012 wiedergegeben, welches dem Senat nicht vorliegt. Im Oktober
2014 hatte die KlÃ¤gerin die dortige Klage zurÃ¼ckgenommen. 

Â 

Am 22. Juni 2016 stellte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten einen Antrag auf Rente
wegen Erwerbsminderung. Sie berichtete, bei jeder Bewegung Schmerzen zu
haben.

Â 

Im Auftrag der Beklagten erstellte der Arzt fÃ¼r Nervenheilkunde, Sozialmedizin,
Dipl.-Med. R unter dem 25. Oktober 2016 ein Gutachten Ã¼ber die KlÃ¤gerin. Darin
gab er folgende Diagnosen an: OpioidabhÃ¤ngigkeit, Schmerzmittelmissbrauch,
SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen Faktoren,
AlkoholabhÃ¤ngigkeit sowie AnpassungsstÃ¶rung. Er gelangte zu dem Ergebnis,
dass die KlÃ¤gerin leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten tÃ¤glich sechs Stunden
und mehr verrichten kÃ¶nne. Allerdings sei die ErwerbsfÃ¤higkeit gefÃ¤hrdet.
Empfehlenswert sei eine stationÃ¤re EntwÃ¶hnungsbehandlung nach
vorangegangener stationÃ¤rer Entgiftung. Zu vermeiden seien sehr hohe
Anforderungen an das StressvermÃ¶gen, einseitige Belastungen und
Zwangshaltungen der ExtremitÃ¤ten und der WirbelsÃ¤ule, hÃ¤ufig wechselnde
Arbeitszeiten und Nachtdienste sowie Arbeiten mit Alkohol- und
Medikamentenzugang. Die WegefÃ¤higkeit sei erhalten. Die KlÃ¤gerin sei alleine
mit Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln zur Begutachtung gefahren. 

Â 

Mit Bescheid vom 9. November 2016 lehnte die Beklagte den Rentenantrag ab. Sie
begrÃ¼ndete ihre Entscheidung damit, dass die medizinischen Voraussetzungen
des Anspruchs auf Rente wegen Erwerbsminderung nicht erfÃ¼llt seien. Die
KlÃ¤gerin sei nicht erwerbsgemindert im Sinne von Â§ 43 Sozialgesetzbuch
Sechstes Buch (SGB VI). Sie kÃ¶nne noch mindestens sechs Stunden tÃ¤glich unter
den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts erwerbstÃ¤tig sein. 
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Â 

Hiergegen legte die KlÃ¤gerin Widerspruch ein. Sie machte geltend, dass sie an
Fibromyalgie leide.

Â 

Im Januar 2017 unterzog sich die KlÃ¤gerin einer zweiwÃ¶chigen stationÃ¤ren
schmerztherapeutischen Behandlung im Zentrum fÃ¼r Schmerztherapie des G-
krankenhauses H. In dem Entlassungsbrief vom 26. Januar 2017, den die Beklagte
beizog, gaben die Ã�rzte dieses Krankenhauses als Diagnose u. a. ein Fibromyalgie-
Syndrom an. Sie berichteten von einer deutlichen Schmerzreduktion am Ende des
Aufenthalts. In der Anamnese erwÃ¤hnten sie, dass die KlÃ¤gerin tÃ¤glich
allgemeine ErtÃ¼chtigung in Form von Fahrradfahren (ca. eine Stunde) betreibe
und maximal zwei Stunden langsam laufen kÃ¶nne. Bei der orthopÃ¤dischen
Untersuchung zeigte sich laut Entlassungsbrief ein unauffÃ¤lliges Gangbild. 

Â 

Mit Widerspruchsbescheid vom 1. Juni 2017 wies die Beklagte den Widerspruch der
KlÃ¤gerin zurÃ¼ck. 

Â 

Noch im selben Monat hat die KlÃ¤gerin Klage zum Sozialgericht Potsdam erhoben.
Sie hat vorgetragen, dass sie nicht mehr in der Lage sei, eine TÃ¤tigkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt wettbewerbsfÃ¤hig auszuÃ¼ben. Im Vordergrund
stÃ¼nden belastungsunabhÃ¤ngige Schmerzen mit somatischen und psychischen
Auswirkungen. Die permanenten Schmerzen wÃ¼rden die verbliebenen KrÃ¤fte
derart stark in Anspruch nehmen, dass sinnvolle berufliche TÃ¤tigkeiten
ausgeschlossen seien. Bei Aufnahme einer BerufstÃ¤tigkeit wÃ¤re mit stÃ¤ndigen
ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten zu rechnen. Aufgrund der SchlafstÃ¶rungen sei ihre
RegenerationsfÃ¤higkeit eingeschrÃ¤nkt. AuÃ�erdem sei sie nicht wegefÃ¤hig. Die
tÃ¤gliche Benutzung von Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln sei ihr nicht zumutbar. Es
sei von einer schweren spezifischen Leistungsbehinderung bzw. von einem
Summierungsfall auszugehen. Mit Blick auf die bestehenden qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen sei nicht ersichtlich, dass ihr auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt noch ein Arbeitsplatz zur VerfÃ¼gung stehen kÃ¶nnte.

Â 

Zur weiteren BegrÃ¼ndung ihrer Klage hat die KlÃ¤gerin medizinische Unterlagen
vorgelegt, darunter eine gutachterliche sozialmedizinische Stellungnahme der
Agentur fÃ¼r Arbeit vom 27. August 2019, in der es heiÃ�t, dass das
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin auf weniger als drei Stunden pro Tag
herabgesunken sei. 

Â 
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Das Sozialgericht hat Befundberichte von den behandelnden Ã�rztinnen der
KlÃ¤gerin eingeholt (Befundbericht der FachÃ¤rztin fÃ¼r Innere Medizin Dr. Z vom
3. Juli 2018 und Befundbericht der FachÃ¤rztin fÃ¼r AnÃ¤sthesie, Spezielle
Schmerztherapie, Dr. B vom 25. August 2018). Weiter hat das Sozialgericht Beweis
erhoben Ã¼ber das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin durch Einholung von
medizinischen SachverstÃ¤ndigengutachten. Wegen des Ergebnisses der
Beweisaufnahme wird Bezug genommen auf das Gutachten des Facharztes fÃ¼r
OrthopÃ¤die und Unfallchirurgie Dr. R vom 6. Juni 2019, die auf die EinwÃ¤nde der
KlÃ¤gerin hin eingeholte ergÃ¤nzende Stellungnahme dieses SachverstÃ¤ndigen
vom 6. August 2019, das Gutachten der FachÃ¤rztin fÃ¼r Neurologie Dr. H vom 20.
Februar 2020 sowie das Zusatzgutachten des Facharztes fÃ¼r Neurologie,
Psychiatrie und Psychotherapie Dr. D vom 30. Januar 2020. 

Â 

Mit Urteil vom 23. Oktober 2020 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Es hat
ausgefÃ¼hrt, dass die KlÃ¤gerin trotz der bei ihr bestehenden
GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen noch mindestens sechs Stunden tÃ¤glich auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt tÃ¤tig sein kÃ¶nne und daher nicht erwerbsgemindert im
Sinne von Â§ 43 SGB VI sei. Das Gericht folge den schlÃ¼ssigen, ausfÃ¼hrlichen
und Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen der SachverstÃ¤ndigen Dr. R, Dr. H und Dr.
D. Unter BerÃ¼cksichtigung der bei der KlÃ¤ger bestehenden qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen sei der Arbeitsmarkt nicht verschlossen. Die KlÃ¤gerin
sei imstande, sich auf neue berufliche Anforderungen einzustellen; auch bestehe
eine ausreichende GebrauchsfÃ¤higkeit und FunktionalitÃ¤t beider HÃ¤nde und
Arme.

Â 

Am 18. November 2020 hat die KlÃ¤gerin Berufung gegen das Urteil eingelegt. Sie
macht weiterhin geltend, dass sie keine TÃ¤tigkeiten von wirtschaftlichem Wert
unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts verrichten
kÃ¶nne. Die EinschÃ¤tzungen der gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen zum
quantitativen LeistungsvermÃ¶gen wÃ¼rden nicht Ã¼berzeugen. Selbst wenn sie
jedoch mit den qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen abstrakt noch vollschichtig
einsatzfÃ¤hig wÃ¤re, so wÃ¤re es ihr konkret unmÃ¶glich, ihr
RestleistungsvermÃ¶gen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu nutzen. ZusÃ¤tzlich
sei die chronische SchmerzstÃ¶rung leistungslimitierend zu berÃ¼cksichtigen.

Â 

Zur weiteren BegrÃ¼ndung ihrer Berufung hat die KlÃ¤gerin diverse medizinische
Unterlagen vorgelegt, u. a. einen Arztbrief des Kardiologen Dr. K vom 17. Dezember
2021 (betrifft: Stent-Implantation bei koronarer EingefÃ¤Ã�erkrankung) sowie einen
Bericht der O Klinik (WirbelsÃ¤ulenzentrum) vom 11. Februar 2021. 

Â 
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Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Potsdam vom 23. Oktober 2020 sowie den Bescheid
der Beklagten vom 9. November 2016 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids
vom 1. Juni 2017 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihr Rente wegen
voller Erwerbsminderung, hilfsweise Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung zu
gewÃ¤hren.

Â 

Die Beklagte beantragt, 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Sie hÃ¤lt die erstinstanzliche Entscheidung fÃ¼r zutreffend. 

Â 

Das Gericht hat Befundberichte von den behandelnden Ã�rzten der KlÃ¤gerin
eingeholt (Befundbericht der FachÃ¤rztin fÃ¼r Innere Medizin Dr. R vom 5. August
2021, Befundbericht der FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie Dr. F vom 19. August 2021, Befundbericht des Facharztes fÃ¼r
Innere Medizin Dr. M aus September 2021, Befundbericht der FachÃ¤rztin fÃ¼r
AnÃ¤sthesie, Spezielle Schmerztherapie, Dr. B vom 25. Oktober 2021 und
Befundbericht der FachÃ¤rztin fÃ¼r Allgemein- und Sportmedizin Dipl. Med. T vom
21. Februar 2022).

Â 

Ferner hat das Gericht Beweis erhoben Ã¼ber das LeistungsvermÃ¶gen der
KlÃ¤gerin durch Einholung eines medizinischen SachverstÃ¤ndigengutachtens.
Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird Bezug genommen auf das
Gutachten des Facharztes fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. A vom 16. November 2022. 

Â 

Das Gutachten des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. A ist den
ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin Ende November 2022 Ã¼bermittelt
worden mit der Bitte um Stellungnahme innerhalb eines Monats. Daraufhin haben
die ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin mit Schriftsatz vom 27. Dezember
2022 Fragen zu verschiedenen Punkten des Gutachtens (u. a. Body-Mass-Index â��
BMI â��, Einnahme bzw. Wirkung von Opioiden, Schmerzangaben, qualitative
LeistungseinschrÃ¤nkungen) formuliert und um die Konkretisierung von Begriffen
(â��gelegentlichâ�� und â��Publikumsverkehrâ��) gebeten. Auf Veranlassung des
Gerichts hat sich der SachverstÃ¤ndige Dr. A hierzu geÃ¤uÃ�ert (Stellungnahme
vom 13. MÃ¤rz 2023). Seine Stellungnahme ist den ProzessbevollmÃ¤chtigten der
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KlÃ¤gerin Ende MÃ¤rz 2023 zur Kenntnisnahme weitergeleitet worden.Â  

Â 

Unter dem 26. Juni 2023 sind die Beteiligten zu einer Entscheidung des Senats
durch Beschluss gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) angehÃ¶rt
worden.

Â 

Daraufhin haben die ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin mit SchriftsÃ¤tzen
vom 24. Juli und 7. August 2023 jeweils einen weiteren Fragenkatalog zu dem
Gutachten des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. A eingereicht. Der in dem
Schriftsatz vom 24. Juli 2023 enthaltene Katalog umfasst 237, der in dem Schriftsatz
vom 7. August 2023 enthaltene Katalog weitere 135 Fragen an den
SachverstÃ¤ndigen. 

Â 

AuÃ�erdem haben die ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin beantragt, die
behandelnden Ã�rztinnen Dr. B und Dr. F als sachverstÃ¤ndige Zeuginnen zu
vernehmen. SchlieÃ�lich haben sie gefordert, dass das Gericht im Rahmen seiner
Amtsermittlungspflicht das Gutachten von Dr. Sch aus Mai 2012 sowie eine
sozialmedizinische gutachterliche Stellungnahme der Agentur fÃ¼r Arbeit vom 4.
Juni 2020 beizieht.

Â 

Die Beteiligten sind anschlieÃ�end darauf hingewiesen worden, dass weiterhin eine
ZurÃ¼ckweisung der Berufung durch Beschluss nach Â§ 153 Abs. 4 SGG
beabsichtigt sei. 

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen
den Beteiligten gewechselten SchriftsÃ¤tze nebst Anlagen sowie den weiteren
Inhalt der Gerichtsakte und auf die VerwaltungsvorgÃ¤nge der Beklagten
verwiesen, die dem Senat vorgelegen haben und Gegenstand der Entscheidung
gewesen sind.

Â 

II. 

Â 

1. Der Senat konnte nach AnhÃ¶rung der Beteiligten die Berufung gemÃ¤Ã� Â§ 153
Abs. 4 SGG durch Beschluss zurÃ¼ckweisen, denn er hÃ¤lt sie einstimmig fÃ¼r
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unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich.

Â 

2. Die Berufung ist zulÃ¤ssig, insbesondere ist sie statthaft (Â§ 143 SGG) sowie
nach Â§ 151 SGG form- und fristgerecht eingelegt worden. Die Berufung ist jedoch
unbegrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen. Der Bescheid
der Beklagten vom 9. November 2016 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids
vom 1. Juni 2017 ist rechtmÃ¤Ã�ig und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten.
Die KlÃ¤gerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Rente wegen (voller oder
teilweiser) Erwerbsminderung.

Â 

Grundlage eines Anspruchs auf Rente wegen Erwerbsminderung ist Â§ 43 SGB VI.
Bei Vorliegen der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen (Abs. 2 Satz 1 bzw.
Abs. 1 Satz 1, jeweils Nr. 2 und 3) haben danach Versicherte Anspruch auf Rente
wegen voller ErwerbsminÂderung, wenn sie voll erwerbsgemindert sind (Abs. 2 Satz
1 Nr. 1) bzw. auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wenn sie teilweise
erwerbsgemindert sind (Abs. 1 Satz 1 Nr. 1). Voll erwerbsgemindert sind
Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht abÂsehbare Zeit
auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein (Abs. 2 Satz
2). Teilweise erwerbsgeminÂdert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erÂstande sind, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein (Abs. 1 Satz 2). Erwerbsgemindert ist hingegen nicht, wer
unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens
sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtiÂgen (Abs. 3).

Â 

Die Voraussetzungen des Â§ 43 SGB VI liegen hier nicht vor. Die KlÃ¤gerin ist weder
voll noch teilweise erwerbsgemindert. Sie war und ist in der Lage, unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeiÂnen Arbeitsmarkts mindestens sechs
Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein.

Â 

a) Zur Ã�berzeugung des Senats steht zunÃ¤chst fest, dass die KlÃ¤gerin trotz der
bei ihr bestehenden Krankheiten nach wie vor imstande ist, jedenfalls noch
kÃ¶rperlich leichte sowie geistig einfache Arbeiten (mindestens) sechs Stunden am
Tag zu verrichten. Hierbei sind einige â�� im Folgenden noch nÃ¤her darzustellende
â�� qualitative LeistungseinschrÃ¤nkungen zu berÃ¼cksichtigen. 

Â 
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Was die bei der KlÃ¤gerin bestehenden Krankheiten, die hieraus resultierenden
funktionellen EinschrÃ¤nkungen und die Beurteilung des RestleistungsvermÃ¶gens
angeht, stÃ¼tzt der Senat seine Entscheidung vorrangig auf das Gutachten des
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. A vom 16. November 2022. Dr. A hat den
Gesundheitszustand der KlÃ¤gerin aufgrund eigener Untersuchung sowie unter
BerÃ¼cksichtigung der zur VerfÃ¼gung gestellten Unterlagen und des
Beschwerdevortrags umfassend gewÃ¼rdigt. Auf dieser Grundlage hat er
schlÃ¼ssig, sachgerecht und in sich widerspruchsfrei das LeistungsvermÃ¶gen der
KlÃ¤gerin bezogen auf den gesamten Zeitraum seit Rentenantragstellung bewertet.
Sein Gutachten enthÃ¤lt eine in hÃ¶chstem MaÃ�e Ã¼berzeugende,
zusammenfassende Darstellung des langjÃ¤hrigen Krankheitsverlaufs unter
kritischer WÃ¼rdigung aller relevanten Vorbefunde. Â Â 

Â 

aa) Der SachverstÃ¤ndige Dr. A hat bei der KlÃ¤gerin folgende Krankheiten
festgestellt: 

Â 

Opioid-AbhÃ¤ngigkeit, Schmerzmittelmissbrauch und Zustand nach Alkohol-
AbhÃ¤ngigkeit
chronische SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen Faktoren
degenerative VerÃ¤nderungen der Brust- und LendenwirbelsÃ¤ule mit
muskulÃ¤ren Verspannungen
degenerative VerÃ¤nderungen der beiden Kniegelenke, Senk-Spreiz-FÃ¼Ã�e
beidseits
beginnende Polyarthrose der beiden HÃ¤nde
Bluthochdruck, HypercholesterinÃ¤mie, koronare EingefÃ¤Ã�erkrankung mit
Zustand nach Stent-Implantation (Dezember 2021)
chronische Bronchitis 

Â 

Diese Darstellung steht weitgehend im Einklang mit den in den Vorgutachten sowie
in den Befundberichten der behandelnden Ã�rzte angegebenen Diagnosen. Soweit
einige Ã¤rztliche Berichte, beispielsweise der Entlassungsbrief des Zentrums fÃ¼r
Schmerztherapie des Gkrankenhauses H vom 26. Januar 2017, als Diagnose ein
Fibromyalgie-Syndrom erwÃ¤hnen, steht diese Angabe nicht im Widerspruch zu
dem Gutachten des SachverstÃ¤ndigen Dr. A. Vielmehr handelt es sich â�� hierauf
hat der gerichtliche SachverstÃ¤ndige in seinem Gutachten auch hingewiesen â��
lediglich um eine abweichende diagnostische Einordnung der bei der KlÃ¤gerin
bestehenden chronischen Schmerzen. FÃ¼r die Beurteilung des sozialmedizinischen
LeistungsvermÃ¶gens ist jedoch ohnedies nicht die Diagnose als solche
maÃ�gebend; vielmehr kommt es auf die Art, den Umfang und die voraussichtliche
Dauer der aus der jeweiligen Krankheit resultierenden Minderbelastbarkeiten bzw.
FunktionsstÃ¶rungen an. 
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Â 

bb) Das RestleistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin stellt sich nach den Angaben des
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. A wie folgt dar: Die KlÃ¤gerin kann â�� ohne
auf Kosten der Gesundheit zu arbeiten â�� noch regelmÃ¤Ã�ig kÃ¶rperlich leichte
Arbeiten im Wechsel der Haltungsarten sechs Stunden und mehr am Tag verrichten.
Ein bestimmter Wechsel der Haltungsarten muss nicht zwingend und auch nicht in
einem festen zeitlichen Rhythmus erfolgen. Er muss auch nicht jederzeit und
spontan vorgenommen werden kÃ¶nnen. Aufgrund der Bronchitis sollte die
KlÃ¤gerin vor dem mehr als nur gelegentlichen Einfluss von Hitze, KÃ¤lte, Zugluft,
Staub und Feuchtigkeit geschÃ¼tzt werden. Mit Blick auf die chronische
SchmerzstÃ¶rung und die degenerativen VerÃ¤nderungen am StÃ¼tz- und
Bewegungsapparat sind einseitige kÃ¶rperliche Belastungen zu vermeiden. Einer
TÃ¤tigkeit unter Zeitdruck (z. B. Akkord- oder FlieÃ�bandarbeit) kann die KlÃ¤gerin
aufgrund der geschilderten SchlafstÃ¶rungen, der chronischen SchmerzstÃ¶rung
und des Bluthochdrucks ebenfalls nicht mehr nachgehen. In einem festgelegten,
langsamen Arbeitsrhythmus kann die KlÃ¤gerin noch arbeiten, jedoch nicht an
laufenden oder rotierenden Maschinen. Nicht mehr zumutbar sind darÃ¼ber hinaus
Nachtschichten sowie Arbeiten auf hohen Leitern und GerÃ¼sten. Besondere
Anforderungen an die Fingergeschicklichkeit und die Feinmotorik kÃ¶nnen wegen
der Arthrose an den Fingern nicht mehr abverlangt werden; die Grundfunktionen
der HÃ¤nde sowie die Kraftentfaltung sind jedoch noch voll erhalten. Die KlÃ¤gerin
kann auch Ã¼berwiegend oder teilweise am Computer arbeiten. Ihr sind
(mindestens) noch einfache geistige Arbeiten zumutbar. Es kÃ¶nnen noch
(mindestens) leichte Anforderungen u. a. an das ReaktionsvermÃ¶gen, die
Auffassungsgabe, die Lern- und MerkfÃ¤higkeit, das GedÃ¤chtnis, das
KonzentrationsvermÃ¶gen, die Entschluss- und VerantwortungsfÃ¤higkeit sowie die
Anpassungs- und UmstellungsfÃ¤higkeit gestellt werden. Ebenso kann die KlÃ¤gerin
noch TÃ¤tigkeiten mit gelegentlichem Publikumsverkehr ausÃ¼ben.Â  

Â 

Der Senat schlieÃ�t sich (auch) diesen AusfÃ¼hrungen des gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen Dr. A an. Seine Feststellungen und Schlussfolgerungen sind
schlÃ¼ssig und nachvollziehbar. Einleuchtend hat der SachverstÃ¤ndige
herausgearbeitet, dass gravierende FunktionsstÃ¶rungen, welche die Annahme
eines auf weniger als sechs Stunden pro Tag herabgesetzten LeistungsvermÃ¶gens
rechtfertigen kÃ¶nnten, nicht vorliegen, und zwar auch nicht unter
BerÃ¼cksichtigung der Schmerzerkrankung. Bei der kÃ¶rperlichen Untersuchung
zeigten sich keine relevant Ã¼ber die Altersnorm hinausgehenden funktionellen
EinschrÃ¤nkungen. Nach den Ã¼berzeugenden AusfÃ¼hrungen des
SachverstÃ¤ndigen korreliert die angegebene nahezu gleichbleibende
SchmerzintensitÃ¤t auch nicht mit der Tatsache, dass die KlÃ¤gerin wÃ¤hrend der
gesamten Begutachtung keine Pause benÃ¶tigte, keine Schonhaltung einnahm,
nicht unruhig hin- und herrutschte und alle LagerungsmanÃ¶ver zÃ¼gig und
selbstÃ¤ndig absolvieren konnte. Auch Retraktionsbewegungen (von der KlÃ¤gerin
durchgefÃ¼hrte Wegbewegungen bei BerÃ¼hrung des schmerzhaften Bereichs)
waren nicht festzustellen, ebenso wenig Schonbewegungen, spontane

                            10 / 26



 

Schmerzlaute, StÃ¶hnen, Jammern, schnelles Atmen oder lautes Ausatmen. Ferner
korrelieren die von der KlÃ¤gerin angegebenen GanzkÃ¶rperschmerzen â�� wie Dr.
A zu Recht hervorgehoben hat â�� nicht mit den von ihr in dem KÃ¶rperschema
(beigefÃ¼gt als Anlage zu dem Gutachten) mit gelbem Leuchtstift eingezeichneten
(Ã¼berschaubaren) Schmerzbereichen, die sich ihrerseits im klinischen Befund
weiter reduzierten auf ein sehr kleines, maximal handtellergroÃ�es Areal im Bereich
der LendenwirbelsÃ¤ule. FÃ¼r nachvollziehbar hÃ¤lt der Senat auch den Hinweis
des SachverstÃ¤ndigen, dass die geschilderten subjektiven BeeintrÃ¤chtigungen
nicht mit dem weitgehend intakten psychosozialen Funktionsniveau bei der
AlltagsbewÃ¤ltigung korrelieren. Die KlÃ¤gerin ist nach wie vor in der Lage, positiv
besetzte AktivitÃ¤ten durchzufÃ¼hren (z. B. Tunesienurlaub im September 2022).
Sie pflegt soziale Kontakte und erledigt EinkÃ¤ufe sowie Arbeiten im Haushalt.
Ferner unternimmt sie WaldspaziergÃ¤nge und Fahrradfahrten. AuffÃ¤llig ist nach
den â�� auch insoweit einleuchtenden â�� Angaben des SachverstÃ¤ndigen
schlieÃ�lich das MissverhÃ¤ltnis zwischen der von der KlÃ¤gerin in Anspruch
genommenen therapeutischen Hilfe und den subjektiven BeeintrÃ¤chtigungen. 

Â 

cc) Der Senat ist darÃ¼ber hinaus davon Ã¼berzeugt, dass sich die Befundlage seit
Rentenantragstellung nicht in relevanter Weise verÃ¤ndert hat. Auch insoweit folgt
der Senat dem Gutachten des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. A. Dieser hat
den langjÃ¤hrigen Krankheitsverlauf unter WÃ¼rdigung der vorliegenden
medizinischen Unterlagen anschaulich nachgezeichnet. Er ist zu dem
nachvollziehbaren Ergebnis gelangt, dass das LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r bestimmte
Zeitabschnitte nicht anders zu beurteilen ist. 

Â 

Untermauert wird diese Bewertung durch die im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren
eingeholten SachverstÃ¤ndigengutachten, die sich ihrerseits insgesamt als
schlÃ¼ssig erweisen. 

Â 

Der gerichtliche SachverstÃ¤ndige Dr. R (Gutachten vom 6. Juni 2019 nebst
ergÃ¤nzender Stellungnahme vom 6. August 2019) hat eine ausfÃ¼hrliche
Anamnese sowie einen sehr detaillierten Untersuchungsbefund erhoben. Ebenso
wie der gerichtliche SachverstÃ¤ndige Dr. A hat er festgestellt, dass die von der
KlÃ¤gerin angegebenen Beschwerden nur teilweise objektiviert werden kÃ¶nnen.
Die leichten funktionellen EinschrÃ¤nkungen u. a. im Bereich der WirbelsÃ¤ule, der
HÃ¤nde und des linken Ellenbogengelenks rechtfertigen seinen nachvollziehbaren
Angaben zufolge nicht die Annahme einer quantitativen LeistungseinschrÃ¤nkung. 

Â 

Die gerichtliche SachverstÃ¤ndige Dr. H (Gutachten vom 20. Februar 2020), bei der
es sich um eine zertifizierte psychosomatische Schmerzgutachterin der
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InterdisziplinÃ¤ren Gesellschaft fÃ¼r Psychosomatische Schmerztherapie handelt,
hat einen ausfÃ¼hrlichen psychopathologischen Befund erhoben und verschiedene
Testverfahren durchgefÃ¼hrt. Sie hat anschaulich die Diskrepanzen dargestellt, die
zwischen den geschilderten subjektiven Beschwerden einerseits sowie der geringen
IntensitÃ¤t der bisher in Anspruch genommenen therapeutischen Hilfe, dem
weitgehend intakten psychosozialen Funktionsniveau bei der AlltagsbewÃ¤ltigung
und der kÃ¶rperlich-psychischen BeeintrÃ¤chtigung in der Untersuchungssituation
andererseits festzustellen waren. Auch sie hat der KlÃ¤gerin ein
LeistungsvermÃ¶gen von wenigstens sechs Stunden tÃ¤glich fÃ¼r leichte
kÃ¶rperliche Arbeiten unter Beachtung von qualitativen EinschrÃ¤nkungen
bescheinigt. Zum selben Ergebnis ist der als Zusatzgutachter auf dem
psychotherapeutischem Fachgebiet hinzugezogene SachverstÃ¤ndige Dr. D
(Gutachten vom 30. Januar 2020) gelangt. 

Â 

Bereits zuvor war die KlÃ¤gerin durch den (im Verwaltungsverfahren durch die
Beklagte beauftragten) Arzt fÃ¼r Nervenheilkunde und Sozialmedizin Dipl.-Med. R
begutachtet worden. Dieser hatte in seinem Gutachten vom 25. Oktober 2016
ebenfalls angegeben, dass die KlÃ¤gerin noch leichte (bis mittelschwere)
TÃ¤tigkeiten unter Beachtung einiger qualitativer EinschrÃ¤nkungen tÃ¤glich sechs
Stunden und mehr verrichten kÃ¶nne. 

Â 

dd) Soweit die Agentur fÃ¼r Arbeit zu der EinschÃ¤tzung gelangt war, dass das
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin auf weniger als drei Stunden pro Tag
herabgesunken sei (sozialmedizinische gutachterliche Stellungnahme vom 27.
August 2019), rechtfertigt dies keine andere Entscheidung. Das Gutachten ist bei
Weitem nicht so ausfÃ¼hrlich begrÃ¼ndet wie die im Laufe des hiesigen
Rechtsstreits eingeholten gerichtlichen SachverstÃ¤ndigengutachten. Die
Schlussfolgerung zum LeistungsvermÃ¶gen lÃ¤sst sich anhand der nur sehr knapp
dokumentierten Befunde nicht nachvollziehen. Auch fehlt es an einer kritischen
WÃ¼rdigung der Beschwerdeangaben. Aus demselben Grund sieht der Senat die
von der behandelnden Ã�rztin Dr. B geÃ¤uÃ�erte EinschÃ¤tzung, wonach der
KlÃ¤gerin selbst eine leichte kÃ¶rperliche Arbeit nicht mehr zumutbar sein soll
(siehe Befundbericht vom 25. August 2018), als durch die Gutachten der
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen widerlegt an.

Â 

b) Mit dem verbliebenen LeistungsvermÃ¶gen â�� so wie es nach dem zuvor
Gesagten zur Ã�berzeugung des Senats feststeht â�� ist die KlÃ¤gerin auch in der
Lage, â��unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts [â�¦]
erwerbstÃ¤tig zu sein.â�� Ein Hindernis, welches der Realisierung des
LeistungsvermÃ¶gens auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt entgegenstehen kÃ¶nnte,
besteht nicht. 
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Â 

Ein solches Hindernis ergibt sich insbesondere weder unter dem Gesichtspunkt
einer aufgehobenen WegefÃ¤higkeit (dazu unter aa) noch lÃ¤sst es sich aus einer
Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen oder aus einer
schweren spezifischen Leistungsbehinderung herleiten (dazu unter bb). 

Â 

aa) Zur ErwerbsfÃ¤higkeit gehÃ¶rt das VermÃ¶gen, eine Arbeitsstelle aufzusuchen
(sog. WegefÃ¤Âhigkeit; vgl. BSG, Urteil vom 28. August 2002 â�� B 5 RJ 12/02 R
â��, juris; BSG, Urteil vom 12. Dezember 2011 â�� B 13 R 21/10 R â��, juris; BSG,
Urteil vom 12. Dezember 2011 â�� B 13 R 79/11 R â��, SozR 4-2600 Â§ 43 Nr. 17).
Hat ein Versicherter â�� wie hier die KlÃ¤gerin â�� keinen Arbeitsplatz inne und
wird ihm ein solcher auch nicht angeboten, bemessen sich die Wegstrecken, deren
ZurÃ¼ckÂlegung ihm mÃ¶glich sein muss, nach einem generalisierenden
MaÃ�stab, der zugleich den BeÂdÃ¼rfnissen einer MassenÂverwaltung Rechnung
trÃ¤gt. Dabei wird angenommen, dass ein VersiÂcherter fÃ¼r den Weg zur
Arbeitsstelle Ã¶ffentliche Verkehrsmittel benutzen und von seiner Wohnung zum
VerÂkehrsmitÂtel und vom Verkehrsmittel zur ArbeitsÂstelle und zurÃ¼ck
FuÃ�wege zurÃ¼cklegen muss. Eine volle Erwerbsminderung liegt danach
grundsÃ¤tzlich vor, wenn der Versicherte nicht in der Lage ist, viermal am Tag
Wegstrecken von mehr als 500 Metern mit zuÂmutbarem Zeitaufwand (also jeweils
innerhalb von 20 Minuten) zu FuÃ� zu beÂwÃ¤ltiÂgen und zweimal tÃ¤glich
wÃ¤hrend der HauptverkehrsÂzeit mit Ã¶ffentlichen VerÂkehrsmitÂteln zu fahren.
Bei der Beurteilung der MobilitÃ¤t des Versicherten sind alle ihm tatsÃ¤chlich zur
VerfÃ¼gung stehenden Hilfsmittel (z. B. GehstÃ¼tzen) und BefÃ¶rderungsÂ-
mÃ¶glichkeiten zu beÂrÃ¼ckÂsichtigen (BSG, Urteil vom 28. August 2002 â�� B 5
RJ 12/02 R â��, juris; BSG, Urteil vom 12. Dezember 2011 â�� B 13 R 21/10 R â��,
juris; BSG, Urteil vom 12. Dezember 2011 â�� B 13 R 79/11 R â��, SozR 4-2600 Â§
43 Nr. 17). 

Â 

Nach diesen GrundsÃ¤tzen ist die WegefÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin erhalten. Es
besteht Ã¼berhaupt kein Zweifel daran, dass die KlÃ¤gerin imstande ist,
Wegstrecken von mehr als 500 Metern viermal tÃ¤glich innerhalb von jeweils 20
Minuten zu FuÃ� zurÃ¼ckzulegen. Ebenso kann sie zweimal tÃ¤glich wÃ¤hrend der
Hauptverkehrszeit mit Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Dies haben alle
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen bestÃ¤tigt.

Â 

Untermauert wird diese Beurteilung durch die in den Akten dokumentierten
Befunde. Das Gangbild der KlÃ¤gerin ist nicht nur in den
SachverstÃ¤ndigengutachten, sondern auch in anderen medizinischen Unterlagen
durchweg als unauffÃ¤llig bzw. regelhaft beschrieben worden, so etwa in dem
Entlassungsbrief des Zentrums fÃ¼r Schmerztherapie des
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Gemeinschaftskrankenhauses H vom 26. Januar 2017 sowie in dem Bericht der O
Klinik (WirbelsÃ¤ulenzentrum) vom 11. Februar 2021. Auch die eigenen Angaben
der KlÃ¤gerin zu ihrem Tagesablauf bzw. ihren AktivitÃ¤ten sprechen dafÃ¼r, dass
sie die genannten Wegstrecken zu FuÃ� zurÃ¼cklegen kann. 

Â 

Was die Nutzung von Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln angeht, so ist zunÃ¤chst einmal
festzustellen, dass die KlÃ¤gerin fÃ¼r die Anreise zu den Begutachtungen teils auf
eben solche BefÃ¶rderungsmÃ¶glichkeiten zurÃ¼ckgegriffen hat. Sie hat
gegenÃ¼ber den gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen zudem selbst angegeben, dass
sie Ã¶ffentliche Verkehrsmittel nutze (z. B. Gutachten der SachverstÃ¤ndigen Dr. H,
dort Seite 5: â��Ã�ffentliche Verkehrsmittel: Die Benutzung sei mÃ¶glich, Ã�ngste
bei der Benutzung werden verneint.â��; Gutachten des SachverstÃ¤ndigen Dr. R,
dort Seite 3: â��Sie kann ohne Begleitung mehrmals tÃ¤glich Ã¶ffentliche
Verkehrsmittel benutzen und in diese ein- und aussteigen.â��). Es liegt bei einer
solchen Sachlage klar auf der Hand, dass die KlÃ¤gerin regelmÃ¤Ã�ig â�� auch
mehrmals tÃ¤glich und auch zur Hauptverkehrszeit â�� mit Ã¶ffentlichen
Verkehrsmitteln fahren kann. 

Â 

bb) Eine schwere spezifische Leistungsbehinderung oder eine Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen lÃ¤sst sich ebenfalls nicht feststellen.

Â 

FÃ¼r den Regelfall kann davon ausgegangen werden, dass ein Versicherter, der
nach seinem RestleistungsvermÃ¶gen zumindest noch kÃ¶rperlich leichte und
geistig einfache TÃ¤tigkeiten â�� wenn auch mit qualiÂtativen EinschrÃ¤nkungen
â�� tÃ¤glich mindestens sechs Stunden verrichten kann, auf dem allgeÂmeinen
Arbeitsmarkt noch erwerbstÃ¤tig sein kann (grundlegend hierzu: BSG, Beschluss
vom 19. Dezember 1996 â�� GS 2/95 â��, SozR 3-2600 Â§ 44 Nr. 8; BSG, Urteil vom
11. Dezember 2019 â�� B 13 R 7/18 R â��, SozR 4-2600 Â§ 43 Nr. 22). Ausnahmen
von dem Regelfall der Vermutung eines offenen Arbeitsmarkts bei noch
bestehendem vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gen sind u. a. dann anzunehmen,
wenn eine Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen bzw. eine
schwere spezifische Leistungsbehinderung vorliegt. In einem solchen Fall hat der
RentenversicherungstrÃ¤ger eine geeignete VerweisungstÃ¤tigkeit konkret zu
benennen. Der Grund fÃ¼r die Benennungspflicht liegt darin, dass der Arbeitsmarkt
mÃ¶gliÂcherweise fÃ¼r diese Versicherten schlechthin keine Arbeitsstelle
bereithÃ¤lt. Das Bundessozialgericht geht in seiner Rechtsprechung, der sich der
Senat anschlieÃ�t, von folgenden GrundsÃ¤tzen aus (siehe nur BSG, Urteil vom 11.
Dezember 2019, a. a. O., Rn. 26 ff.): 

Â 

Ob eine Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen oder eine
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schwere spezifische Leistungsbehinderung vorliegt, ist immer eine Frage des
Einzelfalls. Die WertungsmaÃ�stÃ¤be richten sich an dem Zweck der
Summierungsrechtsprechung aus, wonach bei ernsten Zweifeln an der
Verwertbarkeit des verbliebenen LeistungsvermÃ¶gens auf dem Arbeitsmarkt ein
individueller Abgleich mit einer VerweisungstÃ¤tigkeit erfolgen soll. 

Â 

Einer geringen PrÃ¼fungsintensitÃ¤t bedarf es dabei in FÃ¤llen, bei denen das
verbliebene positive LeistungsvermÃ¶gen die relativ â��schnelleâ�� Zuordnung von
Arbeitsfeldern, die nur mit kÃ¶rperlich leichten Belastungen einhergehen (z. B.
Sortier- und MontiertÃ¤tigkeiten, Boten- und BÃ¼rodienste) â�� oder ggf. sogar die
(hilfsweise und Ã¼berobligatorische) Benennung einer geeigneten
VerweisungstÃ¤tigkeit â��, erlaubt und damit Zweifel an der Einsetzbarkeit von
Versicherten beseitigt werden. Insoweit ist zunÃ¤chst darauf abzustellen, ob das
RestleistungsvermÃ¶gen dem Versicherten typische Verrichtungen wie z. B. das
Bedienen von Maschinen oder das Zureichen, Abnehmen, Transportieren, Reinigen,
Kleben, Sortieren, Verpacken und Zusammensetzen von Teilen ermÃ¶glicht, wobei
diese AufzÃ¤hlung keineswegs abschlieÃ�end ist. Je weniger solche geeigneten
Arbeitsfelder und Verrichtungen fÃ¼r den Versicherten in Betracht kommen
kÃ¶nnen, desto eingehender ist das Vorliegen eines Ausnahmefalls zu prÃ¼fen und
das Ergebnis zu begrÃ¼nden. Die PrÃ¼fungsintensitÃ¤t ist umso hÃ¶her, je mehr
die qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen geeignet erscheinen, typische
ArbeitsplÃ¤tze fÃ¼r kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeiten zu versperren. 

Â 

In diesem Sinne ist die schwere spezifische Leistungsbehinderung eine
schwerwiegende Behinderung, die bereits alleine ein weites Feld an
EinsatzmÃ¶glichkeiten versperrt (z. B. Einarmigkeit). Im Wege eines
Ã�hnlichkeitsvergleichs muss die Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen in ihrer Wirkung der schweren spezifischen
Leistungsbehinderung gleich kommen. Dabei gilt, dass eine Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen auch dann anzunehmen ist, wenn
mehrere auf den ersten Blick gewÃ¶hnliche LeistungseinschrÃ¤nkungen aufgrund
einer besonderen Addierungs- und VerstÃ¤rkungswirkung ernste Zweifel an der
Einsetzbarkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt begrÃ¼nden. 

Â 

Unter Zugrundelegung dieser MaÃ�stÃ¤be ist festzustellen, dass bei der KlÃ¤gerin
keine schwere spezifische Leistungsbehinderung und keine Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen vorliegt und dass daher auch keine
Pflicht zur Benennung einer VerweisungstÃ¤tigkeit bestand. 

Â 

Keine der bei der KlÃ¤gerin bestehenden und oben im Einzelnen dargestellten
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GesundheitsstÃ¶rungen ist fÃ¼r sich genommen so schwerwiegend, dass sie â��
Ã¤hnlich wie etwa bei einer Einarmigkeit â�� bereits alleine ein weites Einsatzfeld
an ArbeitsmÃ¶glichkeiten versperren wÃ¼rde. Deshalb kommt die Annahme einer
schweren spezifischen Leistungsbehinderung nicht in Betracht.

Â 

DarÃ¼ber hinaus liegt aber auch kein Fall einer Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen vor, und zwar auch nicht in der Gestalt, dass mehrere
gewÃ¶hnliche LeistungseinschrÃ¤nkungen eine besondere Addierungs- bzw.
VerstÃ¤rkungswirkung entfalten. Unter Beachtung der oben genannten qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen ist es der KlÃ¤gerin ohne weiteres mÃ¶glich, typische
Verrichtungen, die mit leichten kÃ¶rperlichen Belastungen einhergehen,
auszufÃ¼hren. So sind keine FunktionsstÃ¶rungen vorhanden, die etwa dem
Scannen, Faxen, Kopieren oder Telefonieren entgegenstehen wÃ¼rden.
Arbeitsfelder, die durch einfache BÃ¼rotÃ¤tigkeiten geprÃ¤gt sind, stehen der
KlÃ¤gerin somit jedenfalls offen. In diesem Rahmen kann die KlÃ¤gerin auch noch
Ã¼berwiegend oder teilweise am Computer arbeiten. Es liegen zudem keine
Befunde vor, die z. B. dem Zureichen, Abnehmen, Sortieren, Verpacken oder
Reinigen von Teilen entgegenstÃ¼nden. Die Grundfunktionen der HÃ¤nde sowie die
Kraftentfaltung sind â�� wie bereits oben dargelegt â�� voll erhalten. Es bestehen
insgesamt keine ernsthaften Zweifel an der Verwertbarkeit des verbliebenen
LeistungsvermÃ¶gens auf dem Arbeitsmarkt. 

Â 

Ein Anspruch auf Rente wegen (voller oder teilweiser) Erwerbsminderung aus Â§ 43
SGB VI besteht nach allem nicht. 

Â 

3. Zu weiteren Ermittlungen von Amts wegen (Â§ 103 SGG i. V. m. Â§ 153 Abs. 1
SGG) bestand kein Anlass. Der medizinische Sachverhalt ist hinreichend geklÃ¤rt.
Es ist Beweis erhoben worden durch die Einholung mehrerer
SachverstÃ¤ndigengutachten. Dass sich der Gesundheitszustand der KlÃ¤gerin
nach der letzten Begutachtung (durch den gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. A)
weiter verschlechtert haben kÃ¶nnte, ist nicht ersichtlich. 

Â 

Soweit die ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin wiederholt die Beiziehung des
Gutachtens von Frau Dr. Sch aus Mai 2012 verlangt haben, welches wiederum in
dem von Dr. T im Klageverfahren zum Aktenzeichen S 36 R 671/12 erstellten
Gutachten vom 25. August 2014 erwÃ¤hnt wird, war dem nicht nachzukommen. Die
Amtsermittlungspflicht erstreckt sich nur auf solche Tatsachen, die fÃ¼r die
Entscheidung in prozessualer oder materieller Hinsicht erheblich sind (B. Schmidt,
in: Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt, SGG, 14. Auflage 2023, Â§ 103 Rn. 4a m. w. N.).
Dem Gutachten von Frau Dr. Sch kommt indes fÃ¼r den vorliegenden Rechtsstreit
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ersichtlich keine Bedeutung zu. Angesichts des Umstands, dass die KlÃ¤gerin den
Rentenantrag erst im Juni 2016 gestellt hat, ist es nicht entscheidungserheblich,
Ã¼ber welches LeistungsvermÃ¶gen sie im Jahr 2012 verfÃ¼gte. Abgesehen davon
ist dem Senat nicht bekannt, ob das Gutachten von Frau Dr. Sch â�� sei es
urschriftlich, sei es in Kopie â�� Ã¼berhaupt noch existiert und ggf. wo es sich
befindet. Insofern handelt es sich ohnedies um ein unerreichbares Beweismittel. 

Â 

Ebenfalls hat der Senat davon abgesehen, die von den ProzessbevollmÃ¤chtigten
der KlÃ¤gerin erwÃ¤hnte sozialmedizinische gutachterliche Stellungnahme der
Agentur fÃ¼r Arbeit vom 4. Juni 2020 beizuziehen. Es ist weder vorgetragen noch
sonst ersichtlich, dass dieser â�� Ã¼ber die hier vorliegende sozialmedizinische
gutachterliche Stellungnahme der Agentur fÃ¼r Arbeit vom 27. August 2019 hinaus
â�� Aussagekraft zukommen kÃ¶nnte. Den ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin
liegt nach eigenen Angaben (siehe Schriftsatz vom 5. Juli 2023) Teil A der
sozialmedizinischen gutachterlichen Stellungnahme der Agentur fÃ¼r Arbeit vom 4.
Juni 2020 vor. Es war ihnen unbenommen, diese Stellungnahme einzureichen.
Hiervon haben sie abgesehen.

Â 

Der Senat sah sich schlieÃ�lich nicht gedrÃ¤ngt, die behandelnden Ã�rztinnen Dr. B
und Dr. F als sachverstÃ¤ndige Zeuginnen in einer mÃ¼ndlichen Verhandlung zu
vernehmen. Im Berufungsverfahren hat der Senat Befundberichte eingeholt, in
denen (auch) diese beiden Ã�rztinnen Angaben zum Behandlungsverlauf, zu den
von der KlÃ¤gerin geÃ¤uÃ�erten Beschwerden, zu den erhobenen Befunden, zu den
gestellten Diagnosen, zur Medikation sowie zur Entwicklung des
Krankheitsgeschehens gemacht haben. Der Senat hat keinen Zweifel daran, dass
(auch) die beiden genannten Ã�rztinnen in den Befundberichten zutreffende
Angaben Ã¼ber die von ihnen jeweils gemachten Wahrnehmungen gemacht haben.
Es erschlieÃ�t sich nicht, aus welchem Grund der Senat gehalten sein sollte, die
Ã�rztinnen als sachverstÃ¤ndige Zeuginnen in einer mÃ¼ndlichen Verhandlung zu
vernehmen. 

Â 

4. Der Senat war schlieÃ�lich nicht gehalten, eine Stellungnahme von dem
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. A zu den in den SchriftsÃ¤tzen der
ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin vom 24. Juli und 7. August 2023
enthaltenen Fragenkatalogen mit insgesamt 372 Fragen einzuholen. 

Â 

GrundsÃ¤tzlich steht nach Â§Â§ 116 Satz 2, 118 Abs. 1 Satz 1 SGG i. V. m. Â§Â§ 397
, 402, 411 Abs. 4 Zivilprozessordnung (ZPO) jedem Beteiligten ein Recht zu, dem
SachverstÃ¤ndigen diejenigen Fragen vorlegen zu lassen, die er zur AufklÃ¤rung
der Sache fÃ¼r dienlich erachtet (stÃ¤ndige Rechtsprechung, vgl. aus jÃ¼ngerer
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Zeit etwa BSG, Beschluss vom 16. Oktober 2019 â�� B 13 R 153/18 B â��, juris Rn.
9 m. w. N.). Das Fragerecht besteht unabhÃ¤ngig von dem pflichtgemÃ¤Ã�en
Ermessen des Gerichts, bei einem erlÃ¤uterungsbedÃ¼rftigen schriftlichen
Gutachten nach Â§ 411 Abs. 3 ZPO (i. V. m. Â§ 118 Abs. 1 Satz 1 SGG) das
Erscheinen des SachverstÃ¤ndigen oder die schriftliche ErlÃ¤uterung oder
ErgÃ¤nzung des Gutachtens anzuordnen. 

Â 

Eine Form fÃ¼r die Befragung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, sodass sie sowohl
mÃ¼ndlich als auch schriftlich erfolgen kann (BSG, Beschluss vom 24. Februar 2021
â�� B 13 R 37/20 B â��, juris Rn. 12; BSG, Beschluss vom 24. Juli 2012 â�� B 2 U
100/12 B â��, juris Rn. 15). Die Fragen mÃ¼ssen allerdings sachdienlich sein (Â§
116 Satz 2 SGG). Sachdienlich in diesem Sinne sind Fragen, wenn sie sich im
Rahmen des Beweisthemas halten und nicht abwegig oder bereits eindeutig
beantwortet sind (BSG, Beschluss vom 24. Juni 2020 â�� B 9 SB 79/19 B â��, juris
Rn. 6). AuÃ�erdem haben die Beteiligten dem Gericht ihre Einwendungen bzw.
Fragen zu dem Gutachten innerhalb eines angemessenen Zeitraums mitzuteilen (Â§
411 Abs. 4 Satz 1 ZPO i. V. m. Â§ 118 Abs. 1 Satz 1 SGG). SchlieÃ�lich darf das
Fragerecht nicht rechtsmissbrÃ¤uchlich ausgeÃ¼bt werden (vgl. BSG, Beschluss
vom 21. Oktober 2021 â�� B 5 R 148/21 B â��, juris Rn. 7 m. w. N.).

Â 

Es kann hier offen bleiben, ob die mit den SchriftsÃ¤tzen vom 24. Juli und 7. August
2023 gestellten Fragen als verspÃ¤tet eingegangen anzusehen sind. Eine
(schriftliche oder mÃ¼ndliche) Antwort des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. A
zu diesen Fragen war schon deshalb nicht anzufordern, weil sich die AusÃ¼bung
des Fragerechts hier unter BerÃ¼cksichtigung des Verfahrensverlaufs sowie mit
Blick auf die Anzahl und den Inhalt der Fragen als offenkundig
rechtsmissbrÃ¤uchlich erweist. 

Â 

Was den Verfahrensverlauf angeht, so ist zu beachten, dass das Gutachten des
SachverstÃ¤ndigen Dr. A den Beteiligten bereits Ende November 2022 Ã¼bermittelt
worden war. Die KlÃ¤gerin war um Stellungnahme innerhalb eines Monats gebeten
worden. Die ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin haben daraufhin mit
Schriftsatz vom 27. Dezember 2022 einen (ersten) Fragenkatalog bei Gericht
eingereicht. Auf Veranlassung des Gerichts hat sich Dr. A mit diesem Fragenkatalog
im Einzelnen auseinandergesetzt (Stellungnahme vom 13. MÃ¤rz 2023). Er hat
hierbei eingerÃ¤umt, dass ihm bei der Angabe des Gewichts der KlÃ¤gerin ein
Schreibfehler unterlaufen ist (tatsÃ¤chliches Gewicht: 69,5 kg; im Gutachten
angegebenes Gewicht: 59,5 kg). Des Weiteren hat er klargestellt, dass die KlÃ¤gerin
auch ohne die DurchfÃ¼hrung einer Entzugsbehandlung bei bestehender Opioid-
AbhÃ¤ngigkeit in der Lage wÃ¤re, einer leichten kÃ¶rperlichen Arbeit nachzugehen.
SchlieÃ�lich hat er â�� zu Recht â�� darauf hingewiesen, dass die Begriffe
â��gelegentlichâ�� und â��Publikumsverkehrâ�� sozialmedizinisch definiert sind
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und keiner nÃ¤heren Konkretisierung bedÃ¼rfen. Die Stellungnahme des
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. A vom 13. MÃ¤rz 2023 wurde den Beteiligten
Ende MÃ¤rz 2023 zur Kenntnisnahme weitergeleitet. 

Â 

Erst nachdem die Beteiligten mit gerichtlichem Schreiben vom 26. Juni 2023 zu der
Absicht des Senats angehÃ¶rt worden waren, die Berufung gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4
SGG durch Beschluss zurÃ¼ckzuweisen, haben die ProzessbevollmÃ¤chtigten der
KlÃ¤gerin den zweiten Fragenkatalog (Schriftsatz vom 24. Juli 2023), welcher 237
Fragen umfasst, und schlieÃ�lich den dritten Fragenkatalog (Schriftsatz vom 7.
August 2023), welcher 135 Fragen umfasst, vorgelegt. Die Fragen beziehen sich
nicht etwa auf die ergÃ¤nzende Stellungnahme des gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen Dr. A vom 13. MÃ¤rz 2023, sondern auf dessen Gutachten vom
16. November 2022; d. h. es sind keine Folgefragen, sondern vielmehr Fragen, die
von vornherein hÃ¤tten gestellt werden kÃ¶nnen. Schon dieser zeitliche Verlauf
deutet darauf hin, dass es der KlÃ¤gerin und ihren ProzessbevollmÃ¤chtigten
letztlich gar nicht darum geht, klÃ¤rungsbedÃ¼rftige Punkte erlÃ¤utert zu
bekommen bzw. ergÃ¤nzende Informationen zu erhalten. Der Zweck der
Einreichung der ausufernden Fragenkataloge liegt vielmehr allein darin, das
Verfahren in rechtsmissbrÃ¤uchlicher Absicht zu verzÃ¶gern und unnÃ¶tig zu
verkomplizieren. Es ist vorliegend schlichtweg kein sachlicher Grund fÃ¼r die hier
eingeschlagene Vorgehensweise erkennbar, zunÃ¤chst zu einigen Punkten im
Gutachten â�� durchaus im Rahmen des ZulÃ¤ssigen â�� Fragen zu formulieren
(siehe Schriftsatz der ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin vom 27. Dezember
2022) und sodann rund ein halbes Jahr spÃ¤ter â�� und auch erst nach
Ã�bermittlung des AnhÃ¶rungsschreibens nach Â§ 153 Abs. 4 SGG â�� zwei weitere
Fragenkataloge einzureichen, die nach ihrem Umfang jeden vernÃ¼nftigen Rahmen
sprengen. Der Senat hÃ¤lt es fÃ¼r ausgeschlossen, dass den 372 Fragen, die mit
den SchriftsÃ¤tzen vom 24. Juli und 7. August 2023 nachgereicht wurden, ein
ernsthaftes Informations-, ErlÃ¤uterungs- oder KlÃ¤rungsbedÃ¼rfnis zugrunde
liegt. 

Â 

Die unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig hohe Anzahl der Fragen spricht â�� ungeachtet des
zuvor dargestellten Verfahrensverlaufs â�� ohnedies bereits fÃ¼r sich genommen
fÃ¼r ein rechtsmissbrÃ¤uchliches Vorgehen. Das Gutachten des gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen Dr. A umfasst Â 51 Seiten, wobei die ersten neun Seiten in einer
bloÃ�en Zusammenfassung des Akteninhalts und einer Wiedergabe der Angaben
der KlÃ¤gerin bestehen und schon deshalb wenig Raum fÃ¼r (ernst gemeinte)
Fragen bieten. Dr. A hat den Gesundheitszustand der KlÃ¤gerin verstÃ¤ndlich
dargelegt und sich erschÃ¶pfend mit der Aktenlage auseinandergesetzt. Er hat die
Beweisfragen klar und eindeutig beantwortet. Es ist ausgeschlossen, dass bei einer
solchen Sachlage ein begrÃ¼ndetes BedÃ¼rfnis fÃ¼r die Einreichung ausufernder
Fragelisten besteht. Der einzige Zweck dieser Vorgehensweise liegt erkennbar
darin, das gerichtliche Verfahren in seinem Fortgang zu torpedieren. Hinzu kommt,
dass der Rechtsanwalt der KlÃ¤gerin Fachanwalt fÃ¼r Sozialrecht ist und ohne
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Zweifel Ã¼ber eine gewisse Erfahrung und Expertise verfÃ¼gt, was die LektÃ¼re
von medizinischen SachverstÃ¤ndigengutachten angeht. Insofern ist er in
besonderem MaÃ�e befÃ¤higt, die Darstellung in einem solchen Gutachten
inhaltlich zu verstehen. 

Â 

SchlieÃ�lich erweisen sich die Fragen mit Blick auf ihren Inhalt als
rechtsmissbrÃ¤uchlich und damit zugleich in ihrer Gesamtheit als nicht
sachdienlich. Der Senat beschrÃ¤nkt sich im Folgenden darauf, dies anhand einiger
Beispiele zu verdeutlichen. Die nachstehenden AusfÃ¼hrungen lassen sich
sinngemÃ¤Ã� aber auch auf die Ã¼brigen Teile der Fragenkataloge Ã¼bertragen,
zumal die Fragen in Form und (destruktiver) Zielrichtung einem standardisierten
Muster folgen. 

Â 

In dem Schriftsatz vom 24. Juli 2023 (dort Seite 5 bis 6) beanstanden die
ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin beispielsweise die Antwort des
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. A auf die Beweisfrage Nr. 1a. Darin war der
SachverstÃ¤ndige vom Gericht danach gefragt worden, welche
â��GesundheitsstÃ¶rungen kÃ¶rperlicher, seelischer oder geistiger Artâ�� bei der
KlÃ¤gerin bestehen. Die ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin meinen, der
SachverstÃ¤ndige hÃ¤tte in diesem Zusammenhang gleich zu Beginn erklÃ¤ren
mÃ¼ssen, was er Ã¼berhaupt unter einer GesundheitsstÃ¶rung versteht. Sie
werfen sodann u. a. folgende Fragen auf:

Â 

â��a. â�¦ Ist bzw. wann ist zum Beispiel eine angeborene oder erst im Laufe

des Lebens entstandene Fehlsichtigkeit (Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit,

Stabsichtigkeit Nachtblindheit Farbfehlsichtigkeit) eine GesundheitsstÃ¶rung,

eine Krankheit, eine Behinderung oder eine BefindlichkeitsstÃ¶rung? 

Und wie lautet die BegrÃ¼ndung fÃ¼r die Antwort?

Â 

Ist bzw. wann ist beispielsweise die Menstruation oder eine gewollte 

oder ungewollte Schwangerschaft und die mit ihnen einhergehenden

BefindlichkeitsstÃ¶rung [sic!] eine GesundheitsstÃ¶rung, eine Krankheit

(im Sinne der Krankenversicherung, immer Sinne der Rentenversicherung) 
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oder eine Behinderung? Und wie lautet die BegrÃ¼ndung fÃ¼r die Antwort?

Â 

Ist bzw. wann ist das Altern und die mit dem Altern einhergehenden

physischen und psychischen BeeintrÃ¤chtigungen eine GesundheitsstÃ¶rung,

eine Krankheit eine Behinderung oder eine BefindlichkeitsstÃ¶rung?

Und wie lautet die BegrÃ¼ndung fÃ¼r die Antwort?

Â 

Sind bzw. wann sind AuffÃ¤lligkeiten in PersÃ¶nlichkeit, Verhalten,

Intelligenz oder Emotion GesundheitsstÃ¶rungen, Krankheiten,

Behinderungen oder BefindlichkeitsstÃ¶rungen? Und wie lautet

die BegrÃ¼ndung fÃ¼r die Antwort?

Â 

b. Wo genau (exakte Fundstellen) in der auf Seite 51 f. des Gutachtens

angegebenen Literatur findet sich etwas zu der Frage, was

genau eine GesundheitsstÃ¶rung ist und in welchem VerhÃ¤ltnis der

Begriff zu den Begriffen Krankheit, Behinderung und BefindlichkeitsstÃ¶rung

steht?â��

Â 

Die vorstehenden Fragen weisen keinen konkreten Bezug zum vorliegenden Fall
auf. Etwaige Antworten hierauf kÃ¶nnen ersichtlich zu keinem Erkenntnisgewinn
fÃ¼hren. Der SachverstÃ¤ndige soll nach der Vorstellung der
ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin letztlich dazu gebracht werden, sich ganz
allgemein zu Fragen zu Ã¤uÃ�ern, die hier nicht von Relevanz sind. Solche
AusfÃ¼hrungen kÃ¶nnen ggf. in einem Lehrbuch oder Lexikon erwartet werden,
nicht aber in einem gerichtlichen SachverstÃ¤ndigengutachten. 

Â 

Auf Seite 9 und 10 des Schriftsatzes vom 24. Juli 2023 nehmen die
ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin sodann Bezug auf eine Passage des
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Gutachtens, in welcher der gerichtliche SachverstÃ¤ndige Dr. A unter der
Ã�berschrift â��Grund der Klage, Aktenlageâ�� kurz den Verfahrensablauf
dargestellt hatte. Sie werfen sodann u. a. folgende Fragen auf: 

Â 

â��a. Was nimmt Dr. med. Th A an, warum die KlÃ¤gerin im MÃ¤rz 2017

einen Antrag auf GewÃ¤hrung einer Erwerbsminderungsrente gestellt hat?

Â 

b. Was nimmt Dr. med. Th A an, warum, nachdem die 

Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente abgelehnt und der

Widerspruch zurÃ¼ckgewiesen wurde, die KlÃ¤gerin die Klage erhoben

hat, obwohl in dem behÃ¶rdlichen Verfahren medizinische

Gutachten erstellt wurden, denen zufolge die KlÃ¤gerin ein vollschichtiges

LeistungsvermÃ¶gen hat?

Â 

c. Was nimmt Dr. med. Th A an, warum, nachdem die

Klage abgewiesen wurde, die KlÃ¤gerin die Berufung eingelegt

hat, obwohl im erstinstanzlichen Verfahren medizinische Gutachten

erstellt wurden, denen zufolge die KlÃ¤gerin ein vollschichtiges

LeistungsvermÃ¶gen hat?

Â 

d. Was nimmt Dr. med. Th A an, warum die KlÃ¤gerin

mit Ergebnissen der medizinischen Gutachten, die bislang erstellt

wurden, nicht einverstanden war?

Â 

e. Was nimmt Dr. med. Th A an, warum das Landessozialgericht
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erneut die Anfertigung eines medizinischen Gutachtens

in Auftrag gegeben hat, obwohl es bereits mehrere Gutachten

gibt, nach denen die KlÃ¤gerin ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen

hat?â��

Â 

Die Fragen halten sich nicht im Rahmen des Beweisthemas. Was der gerichtliche
SachverstÃ¤ndige Dr. A insoweit annimmt, spielt keine Rolle.

Â 

Diverse weitere Fragen der ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin beziehen sich
auf die von dem gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. A erhobenen Befunde sowie
die von ihm dokumentierte Verhaltensbeobachtung. Beispielhaft sind im Folgenden
auszugsweise die Fragen der ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin zum Gangbild
(Schriftsatz vom 24. Juli 2023, dort Seite 15), zum Treppensteigen (Schriftsatz vom
24. Juli 2023, dort Seite 21 bis 22) sowie zur Hautbeschaffenheit, zum
Nagelwachstum, zur SchweiÃ�resektion und zur Behaarung (Schriftsatz vom 7.
August 2023, dort Seite 18) wiedergegeben: 

Â 

â��1) Was ist ein Â»gut raumgreifendesÂ« Gangbild?

2) Wie erkennt man ein Â»gut raumgreifendesÂ« Gangbild?

3) Welche Gangbilder, die nicht Â»raumgreifendÂ« oder Â»gut

raumgreifendÂ« sind, gibt es noch?

4) Wann ist ein Gangbild Â»zÃ¼gigÂ«?

5) Wie erkennt man ein Â»zÃ¼gigesÂ« Gangbild?

6) Wo genau (exakte Fundstellen) in der auf Seite 51 f. des

Gutachtens angegebenen Literatur findet sich etwas dazu,

was ein Â»gut raumgreifendesÂ« und Â»zÃ¼gigesÂ« Gangbild ist

und woran man dies erkennt?â��

Â 
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â��1) Was ist Treppensteigen im Wechselschritt?

2) Wenn nicht im Wechselschritt, mit welchem Schritt kÃ¶nnen Treppen 

noch gestiegen werden?

3) Warum wurde das GelÃ¤nder teilweise benutzt?

4) HÃ¤tte es ohne Nutzung des GelÃ¤nders Unsicherheit gegeben;

kann die KlÃ¤gerin ohne Benutzung des GelÃ¤nders

Treppen sicher steigen?â��

Â 

â��1) Wie wird die Haut auf StÃ¶rungen untersucht; woran erkennt

man StÃ¶rungen an der Hautbeschaffenheit?

2) Wie wird das Nagelwachstum auf StÃ¶rungen untersucht;

woran erkennt man StÃ¶rungen im Nagelwachstum?

3) Wie wird die SchweiÃ�sekretion auf StÃ¶rungen untersucht;

woran erkennt man StÃ¶rungen in der SchweiÃ�sekretion?

4) Wie wird die Behaarung auf StÃ¶rungen untersucht; woran

erkennt man StÃ¶rungen in der Behaarung?

5) KÃ¶nnten unerkannte StÃ¶rungen der Hautbeschaffenheit,

des Nagelwachstums, der SchweiÃ�sekretion oder der Behaarung

vorliegen?

6) Wo genau (exakte Fundstellen) in der auf Seite 51 f. des

Gutachtens angegebenen Literatur findet sich etwas dazu,

was es alles fÃ¼r StÃ¶rungen in der Hautbeschaffenheit, des

Nagelwachstums, der SchweiÃ�sekretion oder der Behaarung

gibt und wie man diese erkennt?â��
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Â 

Die vorstehenden Fragen sind dadurch gekennzeichnet, dass der gerichtliche
SachverstÃ¤ndige Dr. A ohne jede Differenzierung bzw. Schwerpunktsetzung dazu
gebracht werden soll, nahezu jede in dem Gutachten getroffene Aussage nÃ¤her zu
erlÃ¤utern, unabhÃ¤ngig davon, wie klar und eindeutig sie bereits aus sich heraus
sein mag. Ein zielgerichtetes Informations- bzw. KlÃ¤rungsbedÃ¼rfnis ist dieser
flieÃ�bandartigen â��Generalabfrageâ�� nicht ansatzweise zu entnehmen. 

Â 

Die ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin stellen sich darÃ¼ber hinaus bewusst
unwissend; der Senat hÃ¤lt es beispielsweise fÃ¼r ausgeschlossen, dass ihnen
nicht bekannt ist, was â��Treppensteigen im Wechselschrittâ�� bedeutet. Dieser
Begriff ist fÃ¼r jeden medizinischen Laien verstÃ¤ndlich. TatsÃ¤chlich sind die
KlÃ¤gerin und ihre ProzessbevollmÃ¤chtigten auch gar nicht an einer Antwort zu
dieser oder den anderen Fragen interessiert. 

Â 

Ungeachtet dessen ist es nicht zu beanstanden, wenn gerichtliche
SachverstÃ¤ndige in ihren Gutachten Fachbegriffe verwenden (Roller, WzS 2013,
332, 337). Manche Fachbegriffe sind fÃ¼r die Beteiligten ohne weiteres
verstÃ¤ndlich, weil sie allgemein verwandt werden oder sie im bisherigen Verfahren
laufend Verwendung gefunden haben, andere kÃ¶nnen jedenfalls ohne groÃ�en
Aufwand unter RÃ¼ckgriff auf allgemein zugÃ¤ngliche Quellen nachgeschlagen
werden. Der gerichtliche SachverstÃ¤ndige Dr. A hat an keiner Stelle seines
Gutachtens einen Fachbegriff verwendet, welcher einer Nachfrage bedurft hÃ¤tte. 

Â 

Die von den ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin gestellten Fragen beziehen
sich des Weiteren zu einem groÃ�en Teil auf Befunde, auf die es fÃ¼r die
Beurteilung des LeistungsvermÃ¶gens ersichtlich nicht ankam. Der gerichtliche
SachverstÃ¤ndige Dr. A hat beispielsweise nur einen Satz zur Hautbeschaffenheit,
zum Nagelwachstum, zur SchweiÃ�resektion und zur Behaarung in sein Gutachten
aufgenommen; er hat darauf hingewiesen, dass insoweit keine StÃ¶rungen
erkennbar seien (Gutachten Seite 18). Auch sonst ergeben sich weder aus dem
Vortrag der KlÃ¤gerin noch nach dem weiteren Inhalt der Akten Anhaltspunkte fÃ¼r
eine einschlÃ¤gige GesundheitsstÃ¶rung. Aus welchem Grund der
SachverstÃ¤ndige den obigen Fragenkatalog zu dieser Thematik abarbeiten sollte,
erschlieÃ�t sich nicht. 

Â 

Aus all diesen GrÃ¼nden gelangt der Senat zu dem Schluss, dass die KlÃ¤gerin ihr
Fragerecht missbrÃ¤uchlich ausgeÃ¼bt hat, weshalb die in den SchriftÃ¤tzen vom
24. Juli und 7. August 2023 enthaltenen 372 Fragen auÃ�er Acht gelassen werden
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durften. 

Â 

5. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Â 

6. Die Revision war nicht zuzulassen, weil keine GrÃ¼nde nach Â§ 160 Abs. 2 SGG
vorliegen.

Â 

Â 

Â 

Erstellt am: 07.02.2024

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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